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110. Tagung des VSA
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Die 110. Tagung des VSA behandelt als

Tagungsthema:

Die heutige und zukünftige Struktur
des Schweizerischen Anstaltswesens

In der letzten Nummer unseres Fachblattes
sind zwei Artikel erschienen («Eltern, von
denen man nicht spricht» und «Die Strafrechts-
theorien-Insel»), die uns zwei völlig entgegengesetzte

Denkarten aufzeigen. Im ersten Artikel
wird über ein äusserst differenziertes Verstehen
und entsprechendes Verhalten des

milieugeschädigten Kindes gesprochen. Der zweite
Artikel will beweisen, dass bei erwachsenen
Strafgefangenen differenziertere Behandlungsmethoden

zu keinem Erfolg führen, dass die Krimi¬

nalität einfach etwas Gegebenes und somit jeder
Fortschritt auf dem Gebiete des Erwachsenen-
Strafvollzuges eine Illusion sei. Dieser Gegensatz

wird nicht nur dadurch bedingt, dass es

sich im einen Falle um Kinder und im andern
um delinquente Erwachsene handelt, sondern
es ist die Denkweise, die Geisteshaltung zweier
Welten, die uns hier vorgelegt wird und uns
zur Stellungnahme zwingt. Gewiss, es handelt
sich hier um zwei extreme Ansichten, die keine
den heutigen Stand unserer Heime und Anstalten

widerspiegeln. Der nüchterne Schweizer
wählt im allgemeinen den Weg der Mitte, wobei

er sich noch etwas mehr von Traditionen
führen lässt, als dass er sich in gewagte Experimente

einliesse und in seinen fortschrittlichen
Ideen über das Ziel hinausschiessen würde. Auf
der andern Seite dürfen wir sagen, dass wir
in der Schweiz immer bereit waren, das Gute
einer neuen Idee anzunehmen und in unsere
Verhältnisse einwachsen zu lassen. Unser An-
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